Fachamt: Amt flr 6ffentliche Vorlage-Nr.:  2025-130
Ordnung

Datum: 03.06.2025

Beschlussvorlage

Feuerléschwesen
Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des Abteilungskommandanten der Freiwilligen
Feuerwehr - Abteilung Stadt

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Beratung und

Gemeinderat 03.07.2025 offentlich
Beschlussfassung

Beschlussantrag:
Der Gemeinderat stimmt gem. § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes Baden-Wirttemberg
(FwWG)i. V. m. § 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Stadt Eberbach der Wahl von Herrn

Thomas Weber zum Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach —
Abteilung Stadt — zu.

Klimarelevanz:

keine

Sachverhalt / Begriindung:

Nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes werden die Leiter der Feuerwehrabteilungen von
den Angehorigen ihrer Abteilung auf die Dauer von flnf Jahren gewabhilt.

Gemal der Wahlniederschriften vom 28.05.2025 wurde im 2. Wahlgang bei der Abteilung
Stadt im Rahmen der Jahreshauptversammlung in geheimer Wahl Herr Thomas Weber zum
Abteilungskommandanten (1. Amtsperiode) gewahlt.

Diese Wahl bedarf nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes flir Baden-Wirttemberg und
§ 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Stadt Eberbach der Zustimmung des Gemeinderates.

Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn die persoénlichen und fachlichen

Voraussetzungen zur Fuhrung dieses Amtes nicht gegeben sind.

Peter Reichert
Blrgermeister



Anlage/n:



	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

